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Schalltechnische Untersuchung
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am S-Bahnhof M�hlenbeck-M�nchm�hle"
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(im Original_A2)

Stand Plangrundlage: Mai 2019

N10 20 50 m

ENTWURF
- nicht rechtsverbindlich -

Stand: 08.07.2020

Planzeichnung M 1:1000

TF 1 Das Sonstige Sondergebiet �Garagengeböude„ dient dem Abstellen 
von Kraftfahrzeugen und Fahrrödern.

Zulössig sind:

1. Garagengeböude im Sinne eines Parkhauses,

2. Stellplötze f–r Kraftfahrzeuge,

3. Stellplötze f–r Fahrröder,

4. erforderliche Zufahrten und Wege, die der Nutzung des Sonstigen 
Sondergebietes dienen und

5. zugehürige Nebeneinrichtungen, wie bspw. Schrankengeböude oder 
Ticketautomaten.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 11 Abs. 2 und § 16 BauNVO]

TF 2 Die Einteilung der Straäenverkehrsflöche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzung.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

TF 3 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind tierfreundliche 
Leuchtmittel mit einem müglichst geringen Ultraviolett- und Blauanteil 
zu verwenden. Es sind geschlossene Lampenkürper mit Abblendung 
nach oben und zur Seite zu verwenden, so dass das Licht nur direkt 
nach unten strahlt. Blendwirkungen in angrenzende Gehülzbestönde 
sind zu vermeiden. Die Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige 
Maä zu begrenzen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]

TF 4 Die Br–stungshühen des Parkhauses zum westlich angrenzenden 
FFH-Gebiet und zur s–dlich angrenzenden Wohnbevülkerung sind 
mindestens auf 1,10 m als geschlossene Br–stung auszugestalten.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]

TF 5 Zum FFH-Gebiet �Tegeler Flieätal„ ist das Plangebiet zwischen den 
Punkten a und b durch einen 2 m hohen �nichtblickdichten„ 
Schutzzaun dauerhaft abzugrenzen. Der Zaun ist so auszugestalten, 
dass die Durchgöngigkeit f–r Kleintiere gewöhrleistet bleibt. 
Entsprechend einer landschaftsangepassten Ausf–hrung ist der Zaun 
in folgenden Farben zulössig: gr–n (analog RAL 6001 (smaragdgr–n), 
RAL 6005 (moosgr–n), RAL 6028 (russischgr–n)) bis grau (analog RAL 
7033 (zementgrau), RAL 7037 (alugrau / staubgrau)).

[§ 9 Abs. 1 Nr. 24) BauGB]

TF 6 Auf den Maänahmenflöchen A sind dichte Gehülz- und 
Strauchpflan-zungen zu entwickeln. Hierzu sind zu pflanzen: je 50 m² 
Pflanzflöche ein Baum der Qualitöt 18/20 gemöä der Pflanzliste A 
sowie 10 Ströucher der Qualitöt 60/80 gemöä Pflanzliste B. Die 
Pflanzungen sind dabei so anzulegen, dass zusammenhöngende 
Pflanzflöchen mindestens 740 m² groä sind.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 7 Innerhalb der nicht –berbaubaren Grundst–cksflöchen des Sonstigen 
Sondergebiets, mit Ausnahme der Flöchen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft, sind angrenzend zu den 
Straäen �Am Flieä„ und �Kastanienallee„ unter Einbeziehung der 
vorhandenen Böume, Ströucher und sonstigen Bepflanzungen 
Laubgehülze so zu pflanzen, dass der Eindruck einer dichten Hecke 
entsteht. Als Heckenpflanzen sind einheimische standortgerechte 
Gehülze der Pflanzliste B zu verwenden. Die Hecken sind als 1-reihige,
freiwachsende Hecken in einer Breite von 100 cm anzulegen und in 
einer Endwuchshühe von bis zu 180 cm zu pflegen. Die Verpflichtung 
zum Anpflanzen gilt nicht f–r Nebenanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 
Nr. 1 und 2 BauNVO.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB]

TF 8 Auf den nicht –berbaren Grundst–cksflöchen innerhalb des Sonstigen 
Sondergebiets sind mindestens 6 Einzelböume in der Pflanzqualitöt 
14/16 StU als Hochstamm gemöä der Pflanzliste A zu pflanzen. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 9 Im Sonstigen Sondergebiet sind die nicht –berbauten 
Grundst–cksflöchen görtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die 
Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht f–r Nebenanlagen im Sinne des 
§ 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO. Es ist eine krautige Saatgutmischung 
gebietseigener Pflanzen gemöä Ansaatliste 1 zu verwenden. Die Mahd 
hat zweimal jöhrlich zu erfolgen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 10 Auf der Maänahmenflöche B sind die Dachflöchen extensiv zu 
begr–nen. Dies gilt nicht f–r technische Einrichtung und 
Beleuchtungsflöchen. Insgesamt sind 90 % der Dachflöche in Form 
von Gras-Krautbegr–nungen auszubilden. Die Dicke der 
Vegetationsschicht hat bei Grasflöchen mindestens 10 cm zu betragen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 11 Die Befestigung von Fuägöngerwegen und Fahrradstellplötzen ist in 
wasser- und luftdurchlössigen Aufbau herzustellen. Ausgenommen 
hiervon sind die festgesetzten üffentlichen Verkehrsflöchen. Die 
Wasser- und Luftdurchlössigkeit wesentlich mindernde Befestigungen 
wie Betonunterbau, Fugenverguss und Betonierungen sind unzulössig.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

PlanzeichenerklürungTextliche Festsetzungen Verfahrensvermerke

Lage des Plangebietes

Rechtliche Grundlagen

“ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geöndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Mörz 2020 (BGBl. I S. 587)

“ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBI. I S. 3786)

“ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geöndert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

“ Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.05.2016 (GVBl. 

I/16, [Nr. 14])

“ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geöndert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mörz 2020 (BGBl. I S. 440)

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. §2 Abs. 1 BauGB wurde am 25.02.2019 von der
Gemeindevertreterversammlung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde orts–blich bekannt gemacht.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

2. Die f–r die Raumordnung und Landesplanung zustöndige Behürde wurde gem. § 4 Abs. 1 ROG und §1 Abs.
4 BauGB i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Nr. 3 sowie Art. 2 u. 13 des Landesplanungsvertrages vom 06.04.1995 (GVBI.I S.
210) i.V.m. BauGB beteiligt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

3. Die fr–hzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB vom Vorentwurf ist durch üffentliche
Auslegung in der Zeit vom 20.05.2019 bis zum 24.06.2019 erfolgt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

4. Die fr–hzeitige Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung ber–hrt werden kann, wurde gemöä § 4 Abs. 1 S. 1 BauGB zum Vorentwurf mit Anschreiben
vom 20.05.2019 durchgef–hrt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

5. Die Gemeindevertreterversammlung hat die Stellungnahmen am ......... gepr–ft und hierzu einen
Abwögungsbeschluss gefasst. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

6. Die Gemeindevertreterversammlung hat am ....... den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
....... mit Begr–ndung einschlieälich Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begr–ndung haben in der Zeit vom .... bis ...... zur Beteiligung

der Öffentlichkeit nach §3 Abs.2 BauGB üffentlich ausgelegen.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

8. Die von der Planung ber–hrten Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange sind gem. §4 Abs. 2
BauGB zum Entwurf beteiligt worden. Sie wurden mit Schreiben ............ zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

9. Die Gemeindevertreterversammlung hat die Stellungnahmen am ......... gepr–ft und hierzu einen
Abwögungsbeschluss gefasst. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

10. Der Bebauungsplan in der Fassung vom ...... wurde am ...... von der Gemeindevertreterversammlung als
Satzung beschlossen. Die Begr–ndung vom ...... zum Bebauungsplan wurde gebilligt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet (§11 BauNVO)
mit Zweckbestimmung: Garagengebüude

Maä der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Grundflöchenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

Oberkante, als Hüchstmaä baulicher Anlagen in Metern –ber
Normalhühennull [Bezugssystem DHHN2016]
(§ 16 Abs. 2 Nr 4 BauNVO)

ßberbaubare Grundst–cksflöche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Verkehrsflöchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11)

Öffentliche Straäenverkehrsflöchen im Sinne des
Brandenburgischen Straäengesetzes
(§ 9 Abs. 6 BauGB, § 2 BbgStrG)

Straäenbegrenzungslinie

110-kV-Bahnstromleitung (oberirdisch)

Nachrichtliche ßbernahmen

Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg
(§ 9 Abs. 6 BauGB, § 2 LWaldG)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maänahmen und Flöchen f–r
Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flöchen f–r Maänahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Naturschutzgebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB, § 23 BNatSchG)

FFH-Gebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB, § 32 BNatSchG)

Landschaftsschutzgebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB, § 26 BNatSchG)

Sonstige Planzeichen

Hühenbezugspunkt der Gelöndeoberflöche f–r Festsetzungen
in Metern –ber Normalhühennull (§ 9 Abs.3 BauGB)

Grenze des röumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

SO

GRZ 0,7

48,0 m –. NHN

OK 58,0 m

Kennzeichnung eines Bereichs in dem bestimmte textliche
Festsetzungen g–ltig sind

z. B.

z. B.

Nachrichtliche Übernahmen

Flöchen f–r Wald

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen f–r 
Wald nach § 2 LWaldG.

Landschaftsschutzgebiet

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen 
des Landschaftsschutzgebiets �Westbarnim„.

Naturschutzgebiet

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen 
des Naturschutzgebiets �Tegeler Flieätal„.

FFH-Gebiet

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen 
des FFH-Gebiets �Tegeler Flieätal„.

Gehülzschutzsatzung

F–r das Plangebiet gilt die Satzung zum Schutz von Böumen und Ströuchern und
zu Festlegungen von Nachpflanzungen der Gemeinde M–hlebecker Land in der
jeweils g–ltigen Fassung.

Pflanzliste A

Botanischer Name Deutscher Name

Böume

Acer campestre Feld-Ahorn

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Alnus glutinosa Schwarz-Erle

Betula pendula Sand-Birke

Carpinus betulus Hainbuche

Fagus sylvatica Rot-Buche

Fraxinus excelsior Gewühnliche Esche

Quercus petraea Trauben-Eiche

Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winter-Linde

Ulmus glabra Berg-Ulme

Ulmus laevis Flatter-Ulme

Ulmus minor Feld-Ulme

Pflanzliste B

Botanischer Name Deutscher Name

Ströucher

Berberis vulgaris L. Gemeine Berberitze

Cornus sanguinea s.l. Blutroter Hartriegel

Corylus avellana Strauchhasel

Crataegus monogyna Eingriffliger Weiädorn

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weiädorn

Cytisus scoparius Besen-Ginster

Euonymus europaeus Pfaffenh–tchen

Frangula alnus Gemeiner Faulbaum

Juniperus Communis L. Gemeiner Wacholder

Malus sylvestris Wild-Apfel

Prunus spinosa Schlehe

Pyrus pyraster Wild-Birne

Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche

Sorbus torminalis Elsbeere

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Ansaatliste 1

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

% der
angestrebten

Deckung

Agrostis capillaris Rot-Strauägras 5

Armeria maritima ssp.
elongata Gemeine Grasnelke 5

Artemisia campestris Feld-Beifuä 3

Cerastium arvense Acker-Hornkraut 2

Chondrilla juncea Groäer Knorpellattich 2

Dianthus deltoides Heide-Nelke 5

Erodium cicutarium Gemeiner Reiherschnabel 2

Festuca brevipila Rauhblatt-Schwingel 25

Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 5

Hypochaeris radicata Gemeines Ferkelkraut 3

Jasione montana Berg-Jasione 5

Luzula campestris Gemeine Hainsimse 5

Poa angustifolia
Schmalblöttriges

Rispengras 5

Potentilla argentea s.l. Silber-Fingerkraut 5

Potentilla tabernaemontani Fr–hlings-Fingerkraut 3

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 5

Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer 3

Thymus serpyllum Sand-Thymian 5

Trifolium arvense Hasen-Klee 5

Vicia angustifolia ssp.
angustifolia

Schmalblöttrige Wicke 2

gem. §9 BauGB i.V.m. BauNVO und BbgBO

Hinweise

N

FFH

L

A

a
z. B. Kennzeichnung eines Punktes zur Zuordnung bestimmter

textlicher Festsetzungen

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Quelle: GRUPPE PLANWERK | Stand: 08.07.2020
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1 Aufgabenstellung

Die Gemeinde Mühlenbecker Land plant den Neubau einer P+R-Anlage am S-Bahnhof Mühlenbeck-

Mönchmühle. Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 0,6 ha grenzt im Westen an das FFH-Gebiet 

»Tegeler Fließtal«, im Norden an die Trasse der S-Bahnlinie S8, im Osten an die Kastanienallee und 

im Süden an die Straße Am Fließ sowie an das Wohngebiet Mönchmühle (siehe Abbildung 1-1). 

Die im Bestand vorhandenen 76 Pkw-Stellplätze sollen im Planfall mittels Parkhaus auf 251 Pkw-

Stellplätze erhöht werden. Die Anbindung ist für den Pkw-Verkehr über eine Ein- und Ausfahrt 

an der Straße Am Fließ geplant. Die planungsrechtliche Sicherung soll über die Aufstellung des 

Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 38 »Neubau P+R-Anlage am S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle« 

erfolgen. 

XXXXXX

Plangebiet

Wiesenstraße

Lindenallee

Am Fließ

Kastanienallee

Kartengrundlage | Openstreetmaps, © Openstreetmaps Mitwirkende

Abbildung 1-1 Lage des Plangebiets

Im Rahmen einer Voruntersuchung wurde bereits die Errichtung einer erweiterten  Stellplatzanlage 

mit insgesamt 319 Stellplätzen geprüft. Aufgrund der damit einhergehenden Verkehrsmengen 

und der prognostizierten Schalleinwirkung auf die unmittelbar angrenzende schutzbedürfti-

ge Nutzung wurde diese Planung im Sinne des Immissionsschutzes jedoch nicht weiterverfolgt. 

Das geplante Parkhaus mit 251  Stellplätzen deckt zukünftig den bereits aktuell bestehenden 

Stellplatzbedarf, sodass Parkvorgänge im öffentlichen Straßenland sowie Parksuchverkehr im 

Umfeld der Anlage vermieden werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass sich das 
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zukünftige Verkehrsaufkommen trotz des größeren Stellplatzangebots nicht bzw. nur geringfügig 

erhöhen wird. 

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung erforderlich, die die 

schalltechnische Verträglichkeit des Vorhabens für die umliegenden schützenswerten Nutzungen 

nachweist bzw. herstellt.
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2 Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

In der Regel werden P+R-Anlagen dem öffentlichen Straßenraum zugeordnet und deren Neubau 

entsprechend nach 16. BImSchV [1] beurteilt. Im vorliegenden Fall soll die geplante P+R-Anlage 

jedoch nicht als öffentliche Verkehrsfläche, sondern als Sondergebiet im B-Plan festgesetzt wer-

den. In Abstimmung mit dem Auftraggeber erfolgt die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen im 

vorliegenden Fall gemäß TA Lärm [2]. Aufgrund der strengeren Anforderungen der TA Lärm gegen-

über der 16. BImSchV stellt dieses Vorgehen eine Beurteilung zur sicheren Seite dar. 

Die „Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz“ (Technische 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) [2] gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige 

oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [3] unterliegen. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch die zu beurteilende Anlage eingehalten werden. Diese 

sind nachfolgend in der Tabelle 2-1 aufgeführt. Die Immissionen werden dabei 50 cm vor dem 

geöffneten Fenster beurteilt. 

Tabelle 2-1 Immissionsrichtwerte der TA Lärm

Gebietsnutzung tags nachts

Allgemeines Wohngebiet 55 dB(A) 40 dB(A)

Mischgebiet 60 dB(A) 45 dB(A)

Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel über die-

se Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA Lärm ist 

die Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungs pegel anzusetzen. Lärmimmissionen werden 

in Wohngebieten werktags zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 

22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, zwischen 13:00 Uhr 

und 15:00 Uhr und zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr nach der TA Lärm mit einem Zuschlag von 

6 dB(A) belegt.

Der Punkt 7.4 der TA Lärm besagt, dass auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem Abstand von bis 

zu 500 m vom Betriebsgrundstück die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs durch Maßnahmen 

organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden sollen, soweit

 � sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,
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 � keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und

 � die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslärmschutzverordnung) 
erstmals oder weitergehend überschritten werden.
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2.2 Plangrundlagen

Zur Erstellung des Rechenmodells wurden die folgenden Plangrundlagen verwendet:

 � Höhenpunkte im 1 m x 1 m-Raster für das Untersuchungsgebiet von der 
Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg (LGB), abgerufen am 
14.04.2020

 � ALK-Auszug für das Untersuchungsgebiet von der Landesvermessung und 
Geoinformation Brandenburg (LGB), abgerufen am 14.04.2020

 � 3D-Gebäudemodell im LoD2 für das Untersuchungsgebiet von der 
Landesvermessung und Geoinformation Brandenburg (LGB), abgerufen am 
14.04.2020

 � Flächennutzungsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land mit Stand von 2002

 � Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 38 »Neubau P+R-Anlage am S-Bahnhof 
Mühlenbeck-Mönchmühle« mit Stand vom 08.07.2020 (siehe Anlage 1)

 � Entwurfsplanung der Grundrisse der geplanten P+R-Anlage von der LEITPLAN 
GmbH Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mit Stand vom 20.04.2020

 � Entwurfsplanung mit Schnitten und Ansichten der geplanten P+R-Anlage von 
der LEITPLAN GmbH Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mit Stand vom 
07.11.2019

 � Verkehrstechnische Untersuchung zum Vorhaben von der HOFFMANN-
LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH mit Stand vom Juli 2020

 � Verkehrsaufkommen (DTVW) und Schwerverkehrsanteil (Lkw > 3,5 t) für den Planfall 
(siehe Tabelle 2-2)

Tabelle 2-2 Verkehrsaufkommen und Schwerverkehrsanteil im Planfall

Straße DTVW [Kfz/24h] SV-Anteil [%]

Kastanienallee
nördlich Am Fließ 3.300 5

südlich Am Fließ 2.850 5

Am Fließ 
östlich P+R Zufahrt 1.450 1

westlich P+R Zufahrt 100 5
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3 Methodik

3.1 EDV-Programm / Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN in 

der Version 8.2 auf der Basis des allgemeinen Berechnungsverfahrens der DIN ISO 9613- 2 – Dämpfung 

des Schalls bei der Ausbreitung im Freien [4] – durchgeführt. Die Immissionsberechnungen der 

detaillierten Prognose berücksichtigen Entfernungseinflüsse, Bodendämpfungen, Abschirmungen 

und Reflexionen. Pegelminderungen durch Bewuchs werden wegen ihrer geringen Wirkung hin-

gegen vernachlässigt.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flächenhaft für eine be-

stimmte Höhe über dem Gelände. Reflexionen an Gebäuden werden ebenfalls dargestellt. Die 

Berechnung des Beurteilungspegels an Gebäuden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am eige-

nen Gebäude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und können nicht ohne 

Weiteres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

3.2 Qualität der Prognose

Die Annahmen und Emissionsansätze die dieser Berechnung zu Grunde liegen sind bewusst 

konservativ gewählt. Die berücksichtigten Schallleistungen wurden allgemein anerkannten 

Fachliteraturen entnommen. Aufgrund dem aktuellen Stand der Technik fallen diese Pegel heut-

zutage spürbar geringer aus. Auch fallen die rechnerisch ermittelten Werte in der Regel etwa 1 

bis 2 dB(A) höher aus, als messtechnisch erfasste Pegel, die diesen Studien zu Grunde liegen. Das 

Ergebnis der Schallausbreitung liegt damit insgesamt auf der sicheren Seite und deckt mögliche 

Prognoseungenauigkeiten ab. Zur Berechnung wurde das Programm SoundPLAN in der aktuellen 

Version 8.2 verwendet. Es ist ein von deutschen Aufsichtsbehörden anerkanntes Programm, wel-

ches die herangezogenen Richtlinien und Verordnungen verwendet und die damit verbundenen 

Auflagen erfüllt. Als Grundlage dienten die in Kapitel 2.2 aufgeführten Unterlagen. 
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4 Emissionsberechnung

4.1 Anlagenlärm

Nachfolgend werden die Emissionsansätze zum geplanten Parkhaus beschrieben. Eine vollständi-

ge Auflistung aller Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf ist in Anlage 2 zusammengestellt. In 

Abbildung 4-1 ist das Parkhaus mit der Lage der offenen (schallabstrahlenden) Flächen dargestellt.

Zeichenerklärung
schallabstrahlende
Flächen

geschlossene Bauteile

Abbildung 4-1 3D-Modelldarstellung des Parkhauses

Das zukünftige Verkehrsaufkommen des geplanten Parkhauses wird anhand der Tabelle 33 der 

Bayerischen Parkplatzlärmstudie [5] berücksichtigt. Für P+R Anlagen (stadtnah1, gebührenfrei) 

ist demnach je Stellplatz ein Pkw-Aufkommen von maximal 0,3 Bewegungen pro Stunde im 

Tageszeitbereich zwischen 06:00 und 22:00 Uhr zu erwarten. In der lautesten Nachtstunde erge-

ben sich je Stellplatz 0,16 Bewegungen pro Stunde. Bei insgesamt 251 Stellplätzen erfolgen dem-

nach 75,3 Bewegungen pro Stunde zwischen 06:00 und 22:00 Uhr und 40,2 Bewegungen in der 

lautesten Nachtstunde. Unter Berücksichtigung einer gleichmäßigen Stellplatzwechselfrequenz 

ergeben sich die in Tabelle 4-1 dargestellten Bewegungen je Parkebene. 

Die Schallleistungspegel der Parkvorgänge und des Durchfahrverkehrs innerhalb des Parkhauses wer-

den anhand der Bayerischen Parkplatzlärmstudie [5] berechnet. Die Schallleistungspegel je Ebene  

1 Abstand des Bahnhofs zur Stadtmitte unter 20 km
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(Parken und Durchfahrt) werden energetisch addiert und anschließend als Flächenschallquellen in 

0,5 m Höhe über der jeweiligen Parkebene berücksichtigt. 

Für die Ermittlung der Schallleistungspegel durch die Parkvorgänge je Ebene werden folgende 

Rechenparameter angesetzt: 

 � Schallleistungspegel für einen Parkvorgang: 63 dB(A)

 � Zuschlag für die Parkplatzart: 0 dB(A) (Besucher und Mitarbeiter)

 � Zuschlag Impulshaltigkeit: 4 dB(A)

 � Zuschlag Parksuchverkehr2: 0 dB(A)

 � anlagenbezogener Schallleistungspegel je Parkvorgang: 67 dB(A)

Tabelle 4-1 Schallleistungspegel der Parkvorgänge je Ebene

Ebene Anzahl 
Stellplätze

 Anzahl Parkvorgänge [Pkw/h]  LWA Parkvorgänge [dB(A)]

Tageszeitbereich lauteste Nacht-
stunde Tageszeitbereich lauteste Nacht-

stunde

UG 46 13,8 7,4 78,4 75,7

EG 24 7,2 3,8 75,6 72,8

1.OG 42 12,6 6,7 78,0 75,3

2.OG 26 7,8 4,2 75,9 73,2

3.OG 42 12,6 6,7 78,0 75,3

4.OG 26 7,8 4,2 75,9 73,2

5.OG 45 13,5 7,2 78,3 75,6

Für die Ermittlung der Schallleistungspegel für die durchfahrenden Pkw werden folgende Parameter 

angesetzt: 

 � Fahrstrecke je Ebene: 40 m

 � streckenbezogener Schallleistungspegel je Pkw: 47,5 dB(A)/m²

 � Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche: 0 dB(A)

 � anlagenbezogener Schallleistungspegel je Durchfahrt: 63,5 dB(A)

Es ergeben sich die in Tabelle 4-2 dargestellten Schallleistungspegel für den Durchfahrverkehr je 

Parkebene. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich die Zufahrt des Parkhauses im EG 

befindet, sodass sich für das UG kein Durchfahrverkehr zu den anderen Ebenen ergibt. 

2 Der Zuschlag für den Parksuchverkehr je Ebene entfällt im vorliegenden Fall aufgrund der Anordnung der Stellplätze entlang der Fahrgasse. 
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Tabelle 4-2 Schallleistungspegel des Durchfahrverkehrs je Ebene

Ebene
 Anzahl Durchfahrten [Pkw/h]  LWA Durchfahrverkehr [dB(A)]

Tageszeitbereich lauteste Nachtstunde Tageszeitbereich lauteste Nachtstunde

UG 0 0 0 0

EG 68,1 36,3 81,9 79,1

1.OG 41,7 22,2 79,7 77,0

2.OG 33,9 18,1 78,8 76,1

3.OG 21,3 11,4 76,8 74,1

4.OG 13,5 7,2 74,8 72,1

5.OG 0 0 0 0

Durch energetische Addition der berechneten Schallleistungspegel für die Parkvorgänge und 

für den Durchfahrverkehr ergeben sich die Gesamtschallleistungspegel je Ebene entsprechend 

Tabelle 4-3.

Tabelle 4-3 Gesamtschallleistungspegel je Ebene

Ebene
  LWA Parkvorgänge [dB(A)]  LWA Durchfahrverkehr 

[dB(A)] LWA gesamt [dB(A)]

Tageszeitbe-
reich

lauteste 
Nachtstunde

Tageszeitbe-
reich

lauteste 
Nachtstunde

Tageszeitbe-
reich

lauteste 
Nachtstunde

UG 78,4 75,7 0 0 78,4 75,7

EG 75,6 72,8 81,9 79,1 82,8 80,0

1.OG 78,0 75,3 79,7 77,0 82,0 79,2

2.OG 75,9 73,2 78,8 76,1 80,6 77,9

3.OG 78,0 75,3 76,8 74,1 80,5 77,7

4.OG 75,9 73,2 74,8 72,1 78,4 75,7

5.OG 78,3 75,6 0 0 78,3 75,6

Die Transmission des Schalls durch die offenen Flächen des Parkhauses werden gemäß 

DIN EN 12354-4 [6] Kapitel 4.3.2 bestimmt. Für den Diffusitätsterm cd wird ein Wert von -3,0 dB 

angesetzt. Die Streukörperdichte wird mit 0,03 m-1 abgeschätzt. Das Absorptionsspektrum von 

Wand und Boden entspricht jenem von Beton. Aus Gründen des Immissionsschutzes wird für alle 

nach Osten und Süden ausgerichteten Fassadenbereiche eine geschlossene und schallabschir-

mende Brüstung mit einer Höhe von 1,10 m berücksichtigt. Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich 

die Fassade mit der geplanten Zufahrt zum Parkhaus im EG. Die berechneten Halleninnenpegel der 

offenen Fassadenflächen sind in Anlage 3 dargestellt.
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4.2 Straßenverkehrslärm

Die Berechnungen der Emissionen für den Straßenverkehrslärm werden entsprechend den  

RLS-90 [7] vorgenommen. Der Emissionspegel Lm,E berechnet sich aus:

 � dem durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV),

 � dem Lkw-Anteil,

 � einer festzulegenden Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs,

 � der zulässigen Höchstgeschwindigkeit,

 � der Straßenoberfläche und 

 � der Steigung der Straße.

Das durchschnittliche tägliche Verkehrsaufkommen und der Lkw-Anteil auf  den umliegenden 

Straßen im Planfall wird der verkehrlichen Untersuchung von HOFFMANN-LEICHTER entnommen. 

Dieses ist als durchschnittlicher werktäglicher Verkehr (DTVW) mit einem Schwerverkehrsanteil 

(Lkw > 3,5 t) angegeben. Für die immissionsschutztechnische Untersuchung ist der Lkw-Anteil, 

welcher Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 2,8 t einschließt, sowie der DTV rele-

vant. Der Lkw-Anteil (> 2,8 t) lässt sich mit dem ortsüblichen Faktor 1,2 aus dem Lkw-Anteil der 

Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht > 3,5 t ermitteln. Die Umrechnung des DTVW in 

den DTV erfolgt entsprechend dem Hochrechnungsverfahrens des Bundesministeriums für Verkehr 

Bau und Stadtentwicklung [8]. 

In Abhängigkeit von dem Monat der Verkehrserhebung (Saisonfaktor) und von der 

Spitzenstundenbelastung (Wochenfaktor) werden Faktoren angesetzt, welche das übliche 

Verhältnis zwischen werktäglichem und sonntäglichem Verkehr widerspiegeln. Sofern keine kon-

kreten Daten vorliegen, wird bei der Umrechnung des DTVW in den DTV auf folgende Mittelwerte 

zurückgegriffen: 

 � Saisonfaktor:   Kfz 0,99  SV 0,98
 � Wochenfaktor: Kfz 0,90 SV 0,81

Bei den vorliegenden Verkehrszahlen handelt es sich um Prognosedaten, sodass keine konkreten 

Zähldaten vorliegen und bei der Umrechnung die genannten Mittelwerte angesetzt werden. 

Die Tag-Nacht-Aufteilung auf den umliegenden Straßen wird entsprechend der Tabelle 3 der  

RLS-90 [7] angesetzt:

 � Kastanienallee:    Gemeindestraße
 � Am Fließ:    Gemeindestraße
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Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf den umliegenden Straßenabschnitten wird wie folgt 

berücksichtigt:

 � Kastanienallee:   30 km/h
 � Am Fließ:     30 km/h

Die Straßenabschnitte sind asphaltiert, sodass sich keine Zuschläge für die Fahrbahnoberfläche 

ergeben. Steigung oder Gefälle führt erst ab 5 % zu einer Zunahme der Emissionen. Im 

Untersuchungsgebiet ist die Steigung flächendeckend kleiner als 5 %. Zuschläge für 

Mehrfachreflexionen durch umliegende Bebauungen werden automatisch im Rechenmodell ver-

geben. Die verkehrlichen Eingangswerte sind in der Tabelle 4-4 dargestellt.

Tabelle 4-4 DTV, Lkw-Anteil und Lärmemissionspegel im Planfall

Straße
DTV SV-Anteil 

(2,8 t) M tags M nachts

Kfz/24h % Pkw/h Lkw/h Pkw/h Lkw/h

Kastanienallee
nördlich Am Fließ 2.940 5,3 166,5 9,9 31,8 0,5

südlich Am Fließ 2.539 5,3 143,8 8,6 27,5 0,5

Am Fließ 
östlich P+R Zufahrt 1.292 1,1 76,6 0,9 14,2 0

westlich P+R Zufahrt 89 5,3 5,0 0,3 1,0 0
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5 Immissionsberechnung

5.1 Anlagenlärm gemäß TA Lärm

Gemäß Flächennutzungsplan befinden sich die maßgeblichen schutzbedürftigen Nutzungen am 

Rand eines allgemeinen Wohngebiets. Ein Bebauungsplan liegt nicht vor, sodass die Einstufung der 

Schutzwürdigkeit auf Basis der Gebietscharakteristik und der schalltechnischen Gegebenheiten im 

Untersuchungsgebiet erfolgt. Die maßgeblichen Immissionsorte befinden sich im unmittelbaren 

Einwirkbereich zur bereits bestehenden Stellplatzanlage. Unmittelbar nördlich der bestehenden 

S-Bahntrasse Trasse schließen zudem verschiedene gewerbliche Nutzungen an. Aufgrund dessen 

wird im vorliegenden Fall eine Gemengelage zugrunde gelegt. Eine Gemengelage liegt gemäß 

Nummer 6.7 der TA Lärm vor, wenn dem Wohnen dienende Gebiete und gewerblich, industriell 

oder vergleichbar genutzte Gebiete aneinandergrenzen. Durch die unmittelbare Nachbarschaft 

zwischen der Wohnbebauung und der bestehenden Stellplatzanlage lässt sich eine vorliegende 

Gemengelage begründen. 

Gemäß Nummer 6.7 der TA Lärm kann die Schutzwürdigkeit der Wohnbebauung beim Vorliegen 

einer Gemengelage auf einen geeigneten Zwischenwert erhöht werden. Die Immissionsrichtwerte 

für Kern-, Dorf und Mischgebiete dürfen hierbei jedoch nicht überschritten werden, da im Sinne 

des Immissionsschutzes sicherzustellen ist, dass auch nach Umsetzung eines Vorhabens (hier 

Errichtung Parkhaus) gesunde Wohnverhältnisse vorliegen. Gesunde Wohnverhältnisse gelten als 

gewahrt, wenn die Immissionsrichtwerte für Kern-, Dorf und Mischgebiete nicht überschritten 

werden. Im Sinne einer Mittelwertbildung3 können die Immissionsrichtwerte für die Beurteilung 

der schalltechnischen Verträglichkeit im vorliegenden Fall vereinfacht auf 57,5 dB(A) tags und 

42,5 dB(A) nachts erhöht werden.  

Die Tabelle 5-1 zeigt die berechneten Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten.

Die Abbildung 5-1 und Abbildung 5-2 veranschaulichen die Schallausbreitung im Tages- und 

Nachtzeitreich in einer exemplarischen Höhe von 5 m über Gelände (entspricht dem 1. OG) sowie 

die Lage der maßgeblichen Immissionsorte. .

Im Tageszeitbereich ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 45,2  dB(A) am maßgeblichen 

Immissionsort (Am Fließ 2A). Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete von 

55 dB(A) wird demnach deutlich unterschritten. Im Nachtzeitbereich werden Beurteilungspegel 

von bis zu 40,5 dB(A) erreicht. Der Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete von 

40 dB(A) wird somit lediglich um 0,5 dB(A) überschritten. Der oben genannte Zwischenwert von 

42,5 dB(A), welcher sich aufgrund der vorliegenden Gemengelage ergibt, wird hingegen deutlich 

unterschritten. Es kann aufgrund der lediglich geringfügigen Überschreitungen des nächtlichen 

3 Mittelwert zwischen den Immissionsrichtwerten eines allgemeinen Wohngebiets und eines Mischgebiets.
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Immissionsrichtwerts für allgemeine Wohngebiete und unter Berücksichtigung der vorliegenden 

Gemengelage eine der Gebietsnutzung angemessene Nachtruhe für die umliegenden schutzbe-

dürftigen Nutzungen gewährleistet werden. 

Tabelle 5-1 Beurteilungspegel nach TA Lärm

IO Nutzung Stock-
werk

IRW,T 
[dB(A)]

IRW,N 
[dB(A)]

LrT  
[dB(A)]

LrN 
[dB(A)]

LrT,diff   
[dB(A)]

LrN,diff   
[dB(A)]

Am Fließ 2 WA EG 55 40 44,6 39,9 --- ---

Am Fließ 2 WA 1.OG 55 40 44,7 40,0 --- ---

Am Fließ 2A WA EG 55 40 45,1 40,4 --- 0,4

Am Fließ 2A WA 1.OG 55 40 45,2 40,5 --- 0,5

Birkenallee 12 WA EG 55 40 44,3 39,6 --- ---

Wiesenstraße 1 WA EG 55 40 33,5 28,8 --- ---

Wiesenstraße 1 WA 1.OG 55 40 34,5 29,8 --- ---

Am Fließ

Kastanienallee

1
2A 212

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Parkhaus

Straße

Schiene

Immissionsort

Pegelwerte
LrT in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Abbildung 5-1 Isophonenkarte in 5 m Höhe, Beurteilung nach TA Lärm, tags 06:00 - 22:00 Uhr



Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 38 »Neubau P+R-Anlage am  S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle«

Immissionsberechnung  |  14 

Am Fließ

Kastanienallee

1
2A 212

Zeichenerklärung
Hauptgebäude

Nebengebäude

Parkhaus

Straße

Schiene

Immissionsort

Pegelwerte
LrN in dB(A)

  <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Abbildung 5-2 Isophonenkarte in 5 m Höhe, Beurteilung nach TA Lärm, nachts 22:00 - 06:00 Uhr

5.2 Anlagenbezogener Verkehrslärm gemäß TA Lärm

Eine Untersuchung der zu erwartenden Pegelerhöhung durch den Verkehrslärm in Folge der 

Errichtung des Parkhauses ist im vorliegenden Fall nicht zielführend, da sich die bestehende 

Verkehrssituation aufgrund der mangelnden Stellplatzanzahl des bestehenden Parkplatzes nicht 

realistisch abschätzen lässt. Im Rahmen einer Parkraumerhebung wurde festgestellt, dass bereits 

im Bestand bis zu 200 Kfz auf und um den bestehenden Parkplatz abgestellt werden. Der Parkplatz 

hat derzeit jedoch lediglich 76 Stellplätze, sodass mehr als 100 Kfz im Umfeld der Stellplatzanlage 

abgestellt werden müssen. Aufgrund des hohen Parkdrucks ergibt sich darüber hinaus ein hohes 

Maß an Parksuchverkehr auf dem Parkplatz selbst und im öffentlichen Straßenland. 

Das geplante Parkhaus mit 251  Stellplätzen bietet zukünftig ausreichend Kapazitäten, sodass 

Parkvorgänge im öffentlichen Straßenland sowie Parksuchverkehr im Umfeld der Anlage nicht 

mehr erforderlich werden. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass sich das zukünftige 

Verkehrsaufkommen trotz des größeren Stellplatzangebots nicht bzw. nur geringfügig erhöhen 

wird. Eine Verdopplung des Verkehrsaufkommens aufgrund der Errichtung des Parkhauses (ent-

spricht einer Zunahme von 3 dB(A)) kann aufgrund der beschriebenen Gegebenheiten ausgeschlos-

sen werden. Es werden im vorliegenden Fall somit nicht alle Kriterien gemäß Punkt 7.4 der TA Lärm 

erfüllt, sodass Maßnahmen zur Reduzierung der Geräusche durch den An- und Abfahrtverkehrs 

auf öffentlichen Verkehrsflächen nicht zwingend erforderlich werden. 
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Zu Vermeidung unzulässiger Geräuscheinwirkungen durch Verkehrsgeräusche im Zuge des An- 

und Abfahrtverkehrs des Parkhauses wird dennoch die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 

der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) rechnerisch geprüft. Als Annahme zur siche-

ren Seite werden für die Beurteilung die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine 

Wohngebiete von 59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts zugrunde gelegt. Die Beurteilungspegel 

für die maßgeblichen Immissionsorte sind in Tabelle 5-2 dargestellt. Im Ergebnis zeigt sich, dass 

die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohngebiete vollständig eingehalten 

werden. Es ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 56,4 dB(A) tags und 47,1 dB(A) nachts. 

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden demnach um mindestens 2,6 dB(A) tags und 

1,9 dB(A) nachts unterschritten.

Tabelle 5-2 Beurteilungspegel nach Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)

IO Nutzung Stock-
werk

IGW,T 
[dB(A)]

IGW,N 
[dB(A)]

LrT  
[dB(A)]

LrN 
[dB(A)]

LrT,diff   
[dB(A)]

LrN,diff   
[dB(A)]

Am Fließ 2 WA EG 59 49 52,2 44,0 --- ---

Am Fließ 2 WA 1.OG 59 49 52,9 44,5 --- ---

Am Fließ 2A WA EG 59 49 50,9 42,6 --- ---

Am Fließ 2A WA 1.OG 59 49 51,3 43,0 --- ---

Birkenallee 12 WA EG 59 49 47,3 38,4 --- ---

Wiesenstraße 1 WA EG 59 49 55,8 46,5 --- ---

Wiesenstraße 1 WA 1.OG 59 49 56,4 47,1 --- ---
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6 Zusammenfassung

Die Gemeinde Mühlenbecker Land plant den Neubau einer P+R-Anlage am S-Bahnhof Mühlenbeck-

Mönchmühle. Das Plangebiet mit einer Größe von ca. 0,6 ha grenzt im Westen an das FFH-Gebiet 

»Tegeler Fließtal«, im Norden an die Trasse der S-Bahnlinie S8, im Osten an die Kastanienallee und 

im Süden an die Straße Am Fließ sowie an das Wohngebiet Mönchmühle. Die im Bestand vor-

handenen 76 Pkw-Stellplätze sollen im Planfall mittels Parkhaus auf 251 Pkw-Stellplätze erhöht 

werden.  

Im Rahmen des B-Planverfahrens war eine schalltechnische Untersuchung erforderlich, die die 

schalltechnische Verträglichkeit des Vorhabens für die umliegenden schützenswerten Nutzungen 

nachweist. Die Ergebnisse der Schallausbreitungsrechnungen lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen:

Anlagenlärm gemäß TA Lärm

 � Durch den Betrieb der geplanten P+R Anlage ergeben sich an den umliegen-
den Immissionsorten Beurteilungspegel von maximal 45,2 dB(A) tags und 
40,5 dB(A) nachts. Die Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete 
werden demnach im Tageszeitbereich deutlich unterschritten und im 
Nachtzeitbereich geringfügig um maximal 0,5 dB(A) überschritten.

 � Aufgrund der geringen Überschreitungen des nächtlichen 
Immissionsrichtwerts für allgemeine Wohngebiete und unter Berücksichtigung 
der vorliegenden Gemengelage kann eine der Gebietsnutzung angemessene 
Nachtruhe für die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen gewährleistet 
werden.

Anlagenbezogener Verkehrslärm gemäß TA Lärm 

 � Nach Realisierung des Vorhabens ergeben sich im Umfeld des Plangebiets 
Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche von bis zu 56,4 dB(A) tags und 
47,1 dB(A) nachts. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine 
Wohngebiete werden demnach eingehalten.

 � Die Kriterien der TA Lärm Punkt 7.4 werden im vorliegenden Fall nicht voll-
ständig erfüllt, sodass keine Maßnahmen zur Reduzierung der Geräusche des 
Zu- und Abfahrtverkehrs erforderlich werden.

Fazit

Mit dem hier zugrunde gelegten Betriebskonzept ist der Betrieb der geplanten P+R Anlage 

schalltechnisch verträglich und nach TA Lärm genehmigungsfähig. Zum Schutz der vorhandenen 

Wohnbebauung vor unzulässigen Geräuscheinwirkungen sind für die nach Osten und Süden aus-

gerichteten Fassadenbereiche geschlossene und schallabschirmende Brüstungen mit einer Höhe 

von 1,10 m vorzusehen. 
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ENTWURF
- nicht rechtsverbindlich -
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Planzeichnung M 1:1000

TF 1 Das Sonstige Sondergebiet �Garagengeböude„ dient dem Abstellen 
von Kraftfahrzeugen und Fahrrödern.

Zulössig sind:

1. Garagengeböude im Sinne eines Parkhauses,

2. Stellplötze f–r Kraftfahrzeuge,

3. Stellplötze f–r Fahrröder,

4. erforderliche Zufahrten und Wege, die der Nutzung des Sonstigen 
Sondergebietes dienen und

5. zugehürige Nebeneinrichtungen, wie bspw. Schrankengeböude oder 
Ticketautomaten.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 11 Abs. 2 und § 16 BauNVO]

TF 2 Die Einteilung der Straäenverkehrsflöche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzung.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

TF 3 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind tierfreundliche 
Leuchtmittel mit einem müglichst geringen Ultraviolett- und Blauanteil 
zu verwenden. Es sind geschlossene Lampenkürper mit Abblendung 
nach oben und zur Seite zu verwenden, so dass das Licht nur direkt 
nach unten strahlt. Blendwirkungen in angrenzende Gehülzbestönde 
sind zu vermeiden. Die Beleuchtungsdauer ist auf das notwendige 
Maä zu begrenzen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]

TF 4 Die Br–stungshühen des Parkhauses zum westlich angrenzenden 
FFH-Gebiet und zur s–dlich angrenzenden Wohnbevülkerung sind 
mindestens auf 1,10 m als geschlossene Br–stung auszugestalten.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB]

TF 5 Zum FFH-Gebiet �Tegeler Flieätal„ ist das Plangebiet zwischen den 
Punkten a und b durch einen 2 m hohen �nichtblickdichten„ 
Schutzzaun dauerhaft abzugrenzen. Der Zaun ist so auszugestalten, 
dass die Durchgöngigkeit f–r Kleintiere gewöhrleistet bleibt. 
Entsprechend einer landschaftsangepassten Ausf–hrung ist der Zaun 
in folgenden Farben zulössig: gr–n (analog RAL 6001 (smaragdgr–n), 
RAL 6005 (moosgr–n), RAL 6028 (russischgr–n)) bis grau (analog RAL 
7033 (zementgrau), RAL 7037 (alugrau / staubgrau)).

[§ 9 Abs. 1 Nr. 24) BauGB]

TF 6 Auf den Maänahmenflöchen A sind dichte Gehülz- und 
Strauchpflan-zungen zu entwickeln. Hierzu sind zu pflanzen: je 50 m² 
Pflanzflöche ein Baum der Qualitöt 18/20 gemöä der Pflanzliste A 
sowie 10 Ströucher der Qualitöt 60/80 gemöä Pflanzliste B. Die 
Pflanzungen sind dabei so anzulegen, dass zusammenhöngende 
Pflanzflöchen mindestens 740 m² groä sind.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 7 Innerhalb der nicht –berbaubaren Grundst–cksflöchen des Sonstigen 
Sondergebiets, mit Ausnahme der Flöchen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Natur und Landschaft, sind angrenzend zu den 
Straäen �Am Flieä„ und �Kastanienallee„ unter Einbeziehung der 
vorhandenen Böume, Ströucher und sonstigen Bepflanzungen 
Laubgehülze so zu pflanzen, dass der Eindruck einer dichten Hecke 
entsteht. Als Heckenpflanzen sind einheimische standortgerechte 
Gehülze der Pflanzliste B zu verwenden. Die Hecken sind als 1-reihige,
freiwachsende Hecken in einer Breite von 100 cm anzulegen und in 
einer Endwuchshühe von bis zu 180 cm zu pflegen. Die Verpflichtung 
zum Anpflanzen gilt nicht f–r Nebenanlagen im Sinne des § 19 Abs. 4 
Nr. 1 und 2 BauNVO.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB]

TF 8 Auf den nicht –berbaren Grundst–cksflöchen innerhalb des Sonstigen 
Sondergebiets sind mindestens 6 Einzelböume in der Pflanzqualitöt 
14/16 StU als Hochstamm gemöä der Pflanzliste A zu pflanzen. Die 
Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 9 Im Sonstigen Sondergebiet sind die nicht –berbauten 
Grundst–cksflöchen görtnerisch anzulegen und zu unterhalten. Die 
Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht f–r Nebenanlagen im Sinne des 
§ 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO. Es ist eine krautige Saatgutmischung 
gebietseigener Pflanzen gemöä Ansaatliste 1 zu verwenden. Die Mahd 
hat zweimal jöhrlich zu erfolgen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 10 Auf der Maänahmenflöche B sind die Dachflöchen extensiv zu 
begr–nen. Dies gilt nicht f–r technische Einrichtung und 
Beleuchtungsflöchen. Insgesamt sind 90 % der Dachflöche in Form 
von Gras-Krautbegr–nungen auszubilden. Die Dicke der 
Vegetationsschicht hat bei Grasflöchen mindestens 10 cm zu betragen.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB]

TF 11 Die Befestigung von Fuägöngerwegen und Fahrradstellplötzen ist in 
wasser- und luftdurchlössigen Aufbau herzustellen. Ausgenommen 
hiervon sind die festgesetzten üffentlichen Verkehrsflöchen. Die 
Wasser- und Luftdurchlössigkeit wesentlich mindernde Befestigungen 
wie Betonunterbau, Fugenverguss und Betonierungen sind unzulössig.

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

PlanzeichenerklürungTextliche Festsetzungen Verfahrensvermerke

Lage des Plangebietes

Rechtliche Grundlagen

“ Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geöndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Mörz 2020 (BGBl. I S. 587)

“ Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBI. I S. 3786)

“ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geöndert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

“ Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.05.2016 (GVBl. 

I/16, [Nr. 14])

“ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geöndert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Mörz 2020 (BGBl. I S. 440)

1. Die Aufstellung des Bebauungsplanes gem. §2 Abs. 1 BauGB wurde am 25.02.2019 von der
Gemeindevertreterversammlung beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde orts–blich bekannt gemacht.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

2. Die f–r die Raumordnung und Landesplanung zustöndige Behürde wurde gem. § 4 Abs. 1 ROG und §1 Abs.
4 BauGB i.V.m. Art. 2 Abs. 2 Nr. 3 sowie Art. 2 u. 13 des Landesplanungsvertrages vom 06.04.1995 (GVBI.I S.
210) i.V.m. BauGB beteiligt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

3. Die fr–hzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB vom Vorentwurf ist durch üffentliche
Auslegung in der Zeit vom 20.05.2019 bis zum 24.06.2019 erfolgt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

4. Die fr–hzeitige Beteiligung der Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung ber–hrt werden kann, wurde gemöä § 4 Abs. 1 S. 1 BauGB zum Vorentwurf mit Anschreiben
vom 20.05.2019 durchgef–hrt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

5. Die Gemeindevertreterversammlung hat die Stellungnahmen am ......... gepr–ft und hierzu einen
Abwögungsbeschluss gefasst. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

6. Die Gemeindevertreterversammlung hat am ....... den Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
....... mit Begr–ndung einschlieälich Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes sowie die Begr–ndung haben in der Zeit vom .... bis ...... zur Beteiligung

der Öffentlichkeit nach §3 Abs.2 BauGB üffentlich ausgelegen.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

8. Die von der Planung ber–hrten Behürden und sonstigen Tröger üffentlicher Belange sind gem. §4 Abs. 2
BauGB zum Entwurf beteiligt worden. Sie wurden mit Schreiben ............ zur Abgabe einer Stellungnahme
aufgefordert.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

9. Die Gemeindevertreterversammlung hat die Stellungnahmen am ......... gepr–ft und hierzu einen
Abwögungsbeschluss gefasst. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

10. Der Bebauungsplan in der Fassung vom ...... wurde am ...... von der Gemeindevertreterversammlung als
Satzung beschlossen. Die Begr–ndung vom ...... zum Bebauungsplan wurde gebilligt.

Gemeinde M–hlenbecker Land, den ................. Der B–rgermeister

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet (§11 BauNVO)
mit Zweckbestimmung: Garagengebüude

Maä der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Grundflöchenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

Oberkante, als Hüchstmaä baulicher Anlagen in Metern –ber
Normalhühennull [Bezugssystem DHHN2016]
(§ 16 Abs. 2 Nr 4 BauNVO)

ßberbaubare Grundst–cksflöche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Verkehrsflöchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11)

Öffentliche Straäenverkehrsflöchen im Sinne des
Brandenburgischen Straäengesetzes
(§ 9 Abs. 6 BauGB, § 2 BbgStrG)

Straäenbegrenzungslinie

110-kV-Bahnstromleitung (oberirdisch)

Nachrichtliche ßbernahmen

Wald im Sinne des Waldgesetzes des Landes Brandenburg
(§ 9 Abs. 6 BauGB, § 2 LWaldG)

Planungen, Nutzungsregelungen, Maänahmen und Flöchen f–r
Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 BauGB)

Umgrenzung von Flöchen f–r Maänahmen zum Schutz, zur
Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Naturschutzgebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB, § 23 BNatSchG)

FFH-Gebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB, § 32 BNatSchG)

Landschaftsschutzgebiet (§ 9 Abs. 6 BauGB, § 26 BNatSchG)

Sonstige Planzeichen

Hühenbezugspunkt der Gelöndeoberflöche f–r Festsetzungen
in Metern –ber Normalhühennull (§ 9 Abs.3 BauGB)

Grenze des röumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs.7 BauGB)

SO

GRZ 0,7

48,0 m –. NHN

OK 58,0 m

Kennzeichnung eines Bereichs in dem bestimmte textliche
Festsetzungen g–ltig sind

z. B.

z. B.

Nachrichtliche Übernahmen

Flöchen f–r Wald

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen f–r 
Wald nach § 2 LWaldG.

Landschaftsschutzgebiet

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen 
des Landschaftsschutzgebiets �Westbarnim„.

Naturschutzgebiet

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen 
des Naturschutzgebiets �Tegeler Flieätal„.

FFH-Gebiet

Innerhalb des Plangebietes erfolgt die nachrichtliche ßbernahme von Flöchen 
des FFH-Gebiets �Tegeler Flieätal„.

Gehülzschutzsatzung

F–r das Plangebiet gilt die Satzung zum Schutz von Böumen und Ströuchern und
zu Festlegungen von Nachpflanzungen der Gemeinde M–hlebecker Land in der
jeweils g–ltigen Fassung.

Pflanzliste A

Botanischer Name Deutscher Name

Böume

Acer campestre Feld-Ahorn

Acer platanoides Spitz-Ahorn

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn

Alnus glutinosa Schwarz-Erle

Betula pendula Sand-Birke

Carpinus betulus Hainbuche

Fagus sylvatica Rot-Buche

Fraxinus excelsior Gewühnliche Esche

Quercus petraea Trauben-Eiche

Quercus robur Stiel-Eiche

Tilia cordata Winter-Linde

Ulmus glabra Berg-Ulme

Ulmus laevis Flatter-Ulme

Ulmus minor Feld-Ulme

Pflanzliste B

Botanischer Name Deutscher Name

Ströucher

Berberis vulgaris L. Gemeine Berberitze

Cornus sanguinea s.l. Blutroter Hartriegel

Corylus avellana Strauchhasel

Crataegus monogyna Eingriffliger Weiädorn

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weiädorn

Cytisus scoparius Besen-Ginster

Euonymus europaeus Pfaffenh–tchen

Frangula alnus Gemeiner Faulbaum

Juniperus Communis L. Gemeiner Wacholder

Malus sylvestris Wild-Apfel

Prunus spinosa Schlehe

Pyrus pyraster Wild-Birne

Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Sorbus aucuparia Gemeine Eberesche

Sorbus torminalis Elsbeere

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Ansaatliste 1

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name

% der
angestrebten

Deckung

Agrostis capillaris Rot-Strauägras 5

Armeria maritima ssp.
elongata Gemeine Grasnelke 5

Artemisia campestris Feld-Beifuä 3

Cerastium arvense Acker-Hornkraut 2

Chondrilla juncea Groäer Knorpellattich 2

Dianthus deltoides Heide-Nelke 5

Erodium cicutarium Gemeiner Reiherschnabel 2

Festuca brevipila Rauhblatt-Schwingel 25

Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 5

Hypochaeris radicata Gemeines Ferkelkraut 3

Jasione montana Berg-Jasione 5

Luzula campestris Gemeine Hainsimse 5

Poa angustifolia
Schmalblöttriges

Rispengras 5

Potentilla argentea s.l. Silber-Fingerkraut 5

Potentilla tabernaemontani Fr–hlings-Fingerkraut 3

Sedum acre Scharfer Mauerpfeffer 5

Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer 3

Thymus serpyllum Sand-Thymian 5

Trifolium arvense Hasen-Klee 5

Vicia angustifolia ssp.
angustifolia

Schmalblöttrige Wicke 2

gem. §9 BauGB i.V.m. BauNVO und BbgBO

Hinweise

N

FFH

L

A

a
z. B. Kennzeichnung eines Punktes zur Zuordnung bestimmter

textlicher Festsetzungen

(§ 9 Abs. 6 BauGB)
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GML-MÖNCH-L
Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A) - TA Lärm_Variante 2_251 SP_SSM
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Name 0-1

Uhr

dB(A)

1-2

Uhr

dB(A)

2-3

Uhr

dB(A)

3-4

Uhr

dB(A)

4-5

Uhr

dB(A)

5-6

Uhr

dB(A)

6-7

Uhr

dB(A)

7-8

Uhr

dB(A)

8-9

Uhr

dB(A)

9-10

Uhr

dB(A)

10-11

Uhr

dB(A)

11-12

Uhr

dB(A)

12-13

Uhr

dB(A)

13-14

Uhr

dB(A)

14-15

Uhr

dB(A)

15-16

Uhr

dB(A)

16-17

Uhr

dB(A)

17-18

Uhr

dB(A)

18-19

Uhr

dB(A)

19-20

Uhr

dB(A)

20-21

Uhr

dB(A)

21-22

Uhr

dB(A)

22-23

Uhr

dB(A)

23-24

Uhr

dB(A)
Parkhaus - Dach 78,1 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8 80,8
Parkhaus - Fassade Nord Ebene 1.OG 77,4 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2 80,2
Parkhaus - Fassade Nord Ebene 3.OG 75,5 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3 78,3
Parkhaus - Fassade Nord Ebene 5.OG 67,0 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7
Parkhaus - Fassade Nord Ebene UG 74,7 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5 77,5
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 1.OG 66,4 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 2.OG 66,4 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 3.OG 64,8 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6 67,6
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 4.OG 60,1 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8 62,8
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 5.OG 57,0 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7
Parkhaus - Fassade Ost Ebene EG (1) 62,0 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8 64,8
Parkhaus - Fassade Ost Ebene EG (2) 67,1 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9
Parkhaus - Fassade Ost Ebene EG (3) 62,8 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6
Parkhaus - Fassade Ost Ebene UG 62,9 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 1.OG 67,8 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6 70,6
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 2.OG 72,4 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 3.OG 66,3 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1 69,1
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 4.OG 66,5 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2 69,2
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 5.OG 58,4 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1
Parkhaus - Fassade Süd Ebene EG 73,9 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7 76,7
Parkhaus - Fassade Süd Ebene UG 64,2 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9 66,9
Parkhaus - Fassade West Ebene 1.OG 68,5 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3
Parkhaus - Fassade West Ebene 2.OG 69,7 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4
Parkhaus - Fassade West Ebene 3.OG 66,6 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4 69,4
Parkhaus - Fassade West Ebene 4.OG 63,1 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8
Parkhaus - Fassade West Ebene 5.OG 58,6 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3 61,3
Parkhaus - Fassade West Ebene EG 71,1 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9 73,9
Parkhaus - Fassade West Ebene UG 66,3 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

SoundPLAN 8.2

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH   Freiheit 6  13597 Berlin 1

Anlage 2 Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf
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Name l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

125Hz

dB(A)

250Hz

dB(A)

500Hz

dB(A)

1kHz

dB(A)

2kHz

dB(A)

4kHz

dB(A)
Parkhaus - Dach 1869,19 51,1 0,0 48,1 80,8 63,2 68,1 72,3 75,7 76,3 71,4 
Parkhaus - Fassade Nord Ebene 1.OG 171,86 60,8 0,0 57,8 80,2 63,1 68,0 72,3 75,3 75,5 70,2 
Parkhaus - Fassade Nord Ebene 3.OG 171,86 58,9 0,0 55,9 78,3 61,1 66,1 70,4 73,3 73,6 68,4 
Parkhaus - Fassade Nord Ebene 5.OG 192,89 49,9 0,0 46,9 69,7 52,0 57,0 61,2 64,6 65,3 60,4 
Parkhaus - Fassade Nord Ebene UG 171,86 58,1 0,0 55,1 77,5 60,4 65,3 69,7 72,6 72,7 67,3 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 1.OG 22,17 58,8 0,0 55,8 69,2 51,8 57,3 61,2 64,4 64,5 59,1 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 2.OG 16,93 59,8 0,0 56,8 69,1 52,0 57,0 61,2 64,1 64,3 59,3 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 3.OG 22,17 57,1 0,0 54,1 67,6 50,5 55,6 59,7 62,7 62,8 57,7 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 4.OG 37,87 50,1 0,0 47,1 62,8 45,4 50,2 54,2 57,9 58,3 53,4 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene 5.OG 27,09 48,3 0,0 45,3 59,7 42,6 47,4 51,1 54,2 55,6 50,2 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene EG (1) 4,37 61,4 0,0 58,4 64,8 48,0 52,9 57,0 59,9 60,1 54,6 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene EG (2) 12,40 61,9 0,0 58,9 69,9 53,0 57,8 62,1 64,8 65,2 59,9 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene EG (3) 5,10 61,5 0,0 58,5 65,6 48,3 53,6 57,7 60,4 60,9 56,1 
Parkhaus - Fassade Ost Ebene UG 22,17 55,2 0,0 52,2 65,6 48,5 53,3 57,5 60,7 61,0 55,8 
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 1.OG 28,81 59,0 0,0 56,0 70,6 53,8 58,4 62,7 65,6 65,8 61,0 
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 2.OG 61,91 60,2 0,0 57,2 75,1 58,2 62,9 67,2 70,1 70,4 65,1 
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 3.OG 28,81 57,5 0,0 54,5 69,1 51,7 56,9 61,2 64,3 64,2 59,4 
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 4.OG 138,81 50,8 0,0 47,8 69,2 51,8 56,8 60,9 64,1 64,7 59,9 
Parkhaus - Fassade Süd Ebene 5.OG 35,22 48,6 0,0 45,6 61,1 43,9 48,3 52,4 55,8 56,8 52,1 
Parkhaus - Fassade Süd Ebene EG 61,89 61,8 0,0 58,8 76,7 59,8 64,6 68,9 71,7 72,0 66,9 
Parkhaus - Fassade Süd Ebene UG 28,81 55,3 0,0 52,3 66,9 49,7 54,7 59,0 61,9 62,3 57,1 
Parkhaus - Fassade West Ebene 1.OG 30,38 59,5 0,0 56,5 71,3 54,0 58,9 63,2 66,4 66,6 61,3 
Parkhaus - Fassade West Ebene 2.OG 30,38 60,6 0,0 57,6 72,4 55,9 60,6 64,4 67,5 67,7 62,4 
Parkhaus - Fassade West Ebene 3.OG 30,38 57,5 0,0 54,5 69,4 52,0 57,3 61,3 64,4 64,8 59,4 
Parkhaus - Fassade West Ebene 4.OG 51,09 51,7 0,0 48,7 65,8 49,3 53,6 57,6 60,5 61,4 55,9 
Parkhaus - Fassade West Ebene 5.OG 34,10 48,9 0,0 45,9 61,3 43,5 48,5 52,8 56,3 56,7 52,1 
Parkhaus - Fassade West Ebene EG 30,38 62,1 0,0 59,1 73,9 57,1 62,1 66,0 68,9 69,1 63,8 
Parkhaus - Fassade West Ebene UG 30,38 57,2 0,0 54,2 69,0 51,7 56,7 61,1 64,1 64,3 58,9 
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Anlage 3 Halleninnenpegel und Emissionspegel je Fassade


